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Prof. Dr. Christian Wolf          Leibniz Universität Hannover 

Dr. Christian Deckenbrock                 Universität zu Köln 

 

Soldan Moot 2020 – Digitale Anwaltskonferenz 

Gourmetstücke des Anwaltsrechts 

 

I. Verstoß gegen das Sozietätsverbot durch Zusammenarbeit mit einem als Hochschul-

professor tätigen Of Counsel 
 

BGH, Beschluss vom 22.7.2020 – AnwZ (Brfg) 3/20, BeckRS 2020, 20732:  

1. § 59a Abs. 1 BRAO setzt das Vorliegen einer förmlichen Sozietät nicht voraus; es genügt 

eine verantwortliche gemeinschaftliche Mandatsbearbeitung, ohne dass es auf die zugrunde-

liegende Vertragsgestaltung ankommt.  

2. § 59a Abs. 1 BRAO erlaubt nur eine Zusammenarbeit im Rahmen der eigenen beruflichen 

Befugnisse.  

3. Eine Pflicht zur Vorlage an das Bundesverfassungsgericht besteht nur, wenn das entschei-

dende Gericht von der Verfassungswidrigkeit einer entscheidungserheblichen Norm über-

zeugt ist. 

Vertiefungshinweise: Markworth, AnwBl Online 2020, 493; Freiherr von Falkenhausen, 

AnwBl Online 2020, 722. 

 

 

§ 59a BRAO Berufliche Zusammenarbeit 

(1) 1Rechtsanwälte dürfen sich mit Mitgliedern einer Rechtsanwaltskammer und der Patent-

anwaltskammer, mit Steuerberatern, Steuerbevollmächtigten, Wirtschaftsprüfern und verei-

digten Buchprüfern zur gemeinschaftlichen Berufsausübung im Rahmen der eigenen berufli-

chen Befugnisse verbinden. 2§ 137 Abs. 1 Satz 2 der Strafprozessordnung und die Bestim-

mungen, die die Vertretung bei Gericht betreffen, stehen nicht entgegen. 3Rechtsanwälte, die 

zugleich Notar sind, dürfen eine solche Verbindung nur bezogen auf ihre anwaltliche Berufs-

ausübung eingehen. 4Im Übrigen richtet sich die Verbindung mit Rechtsanwälten, die zu-

gleich Notar sind, nach den Bestimmungen und Anforderungen des notariellen Berufsrechts. 

(…) 

(3) Für Bürogemeinschaften gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend.  

https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%2Fges%2Fbrao%2Fcont%2Fbrao.p59a.htm&anchor=Y-100-G-BRAO-P-59A&jumpType=Jump&jumpWords=59a%2BBRAO#FNID0EAHBBACCA
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II. Unwirksamkeit einer formularmäßigen Vergütungsvereinbarung 

 

BGH, Urteil vom 13.2.2020 – IX ZR 140/19, NJW 2020, 1811: 

1. Eine formularmäßige Vergütungsvereinbarung, welche eine Mindestvergütung des Rechts-

anwalts in Höhe des Dreifachen der gesetzlichen Vergütung vorsieht, ist jedenfalls im 

Rechtsverkehr mit Verbrauchern wegen unangemessener Benachteiligung des Mandanten 

unwirksam, wenn das Mandat die Kündigung des Arbeitsverhältnisses des Mandanten betrifft 

und die Vergütungsvereinbarung zusätzlich eine Erhöhung des Gegenstandswerts um die Ab-

findung vorsieht. 

2. Die formularmäßige Vereinbarung eines Zeithonorars, welche den Rechtsanwalt berechtigt, 

für angefangene 15 Minuten jeweils ein Viertel des Stundensatzes zu berechnen, benachteiligt 

den Mandanten jedenfalls im Rechtsverkehr mit Verbrauchern entgegen den Geboten von 

Treu und Glauben unangemessen. 

3. Sieht eine Vergütungsvereinbarung ein Zeithonorar für Sekretariatstätigkeiten vor und er-

öffnet sie dem Rechtsanwalt die an keine Voraussetzungen gebundene Möglichkeit, statt des 

tatsächlichen Aufwands pauschal 15 Minuten pro Stunde abgerechneter Anwaltstätigkeit ab-

zurechnen, gilt insoweit die gesetzliche Vergütung als vereinbart. 

Vertiefungshinweise: Blattner, AnwBl 2020, 344; Deckenbrock, NJW 2020, 1776; Günther, 

NJW 2019, 2591; Weitze-Scholl, DStR 2020, 1149.  

 

§ 307 Inhaltskontrolle 

(1) 1Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind unwirksam, wenn sie den 

Vertragspartner des Verwenders entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen 

benachteiligen. 2Eine unangemessene Benachteiligung kann sich auch daraus ergeben, dass 

die Bestimmung nicht klar und verständlich ist. 

(2) Eine unangemessene Benachteiligung ist im Zweifel anzunehmen, wenn eine Bestimmung 

1. mit wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung, von der abgewichen wird, 

nicht zu vereinbaren ist oder 

2. wesentliche Rechte oder Pflichten, die sich aus der Natur des Vertrags ergeben, so ein-

schränkt, dass die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet ist. 

(3) 1Die Absätze 1 und 2 sowie die §§ 308 und 309 gelten nur für Bestimmungen in Allge-

meinen Geschäftsbedingungen, durch die von Rechtsvorschriften abweichende oder diese 

ergänzende Regelungen vereinbart werden. 2Andere Bestimmungen können nach Absatz 1 

Satz 2 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 1 unwirksam sein.  

 

§ 3a RVG Vergütungsvereinbarung 

(1) 1Eine Vereinbarung über die Vergütung bedarf der Textform. 2Sie muss als Vergütungs-

vereinbarung oder in vergleichbarer Weise bezeichnet werden, von anderen Vereinbarungen 

mit Ausnahme der Auftragserteilung deutlich abgesetzt sein und darf nicht in der Vollmacht 

enthalten sein. 3Sie hat einen Hinweis darauf zu enthalten, dass die gegnerische Partei, ein 

Verfahrensbeteiligter oder die Staatskasse im Falle der Kostenerstattung regelmäßig nicht 

mehr als die gesetzliche Vergütung erstatten muss. 4Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für eine 

Gebührenvereinbarung nach § 34. 

(2) 1Ist eine vereinbarte, eine nach § 4 Abs. 3 S. 1 von dem Vorstand der Rechtsanwaltskam-

mer festgesetzte oder eine nach § 4a für den Erfolgsfall vereinbarte Vergütung unter Berück-
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sichtigung aller Umstände unangemessen hoch, kann sie im Rechtsstreit auf den angemesse-

nen Betrag bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung herabgesetzt werden. 2Vor der Herabset-

zung hat das Gericht ein Gutachten des Vorstands der Rechtsanwaltskammer einzuholen; dies 

gilt nicht, wenn der Vorstand der Rechtsanwaltskammer die Vergütung nach § 4 Abs. 3 S. 1 

festgesetzt hat. 3Das Gutachten ist kostenlos zu erstatten. 

(3) 1Eine Vereinbarung, nach der ein im Wege der Prozesskostenhilfe beigeordneter Rechts-

anwalt für die von der Beiordnung erfasste Tätigkeit eine höhere als die gesetzliche Vergü-

tung erhalten soll, ist nichtig. 2Die Vorschriften des bürgerlichen Rechts über die ungerecht-

fertigte Bereicherung bleiben unberührt. 

 

§ 34 RVG Beratung, Gutachten und Mediation 

(1) 1Für einen mündlichen oder schriftlichen Rat oder eine Auskunft (Beratung), die nicht mit 

einer anderen gebührenpflichtigen Tätigkeit zusammenhängen, für die Ausarbeitung eines 

schriftlichen Gutachtens und für die Tätigkeit als Mediator soll der Rechtsanwalt auf eine 

Gebührenvereinbarung hinwirken, soweit in Teil 2 Abschnitt 1 des Vergütungsverzeichnisses 

keine Gebühren bestimmt sind. 2Wenn keine Vereinbarung getroffen worden ist, erhält der 

Rechtsanwalt Gebühren nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts. 3Ist im Fall des Sat-

zes 2 der Auftraggeber Verbraucher, beträgt die Gebühr für die Beratung oder für die Ausar-

beitung eines schriftlichen Gutachtens jeweils höchstens 250 Euro; § 14 Abs. 1 gilt entspre-

chend; für ein erstes Beratungsgespräch beträgt die Gebühr jedoch höchstens 190 Euro.  

(2) Wenn nichts anderes vereinbart ist, ist die Gebühr für die Beratung auf eine Gebühr für 

eine sonstige Tätigkeit, die mit der Beratung zusammenhängt, anzurechnen 

 

https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%2Fges%2Frvg%2Fcont%2Frvg.p34.htm&anchor=Y-100-G-RVG-P-34&jumpType=Jump&jumpWords=%25c2%25a7%2B34%2BRVG#FNID0EBBBACCA
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III. Beleidigende Äußerungen eines Rechtsanwalts in Facebook-Chat 

 

AGH Niedersachsen, Urteil vom 23.9.2019 – AGH 37/16 (I 11), BeckRS 2019, 35048: 

1. Bei einer außerberuflichen Verfehlung steht eine anderweitig verhängte Strafe der Anord-

nung der Ausschließung aus dem Beruf wegen desselben Verhaltens nicht entgegen (§ 115b 

S. 2 BRAO).  

2. Andere anwaltsgerichtliche Maßnahmen sind nach einer strafrechtlichen Verurteilung we-

gen desselben Sachverhalts nur zulässig, wenn die zusätzliche anwaltsgerichtliche Ahndung 

erforderlich ist, um den Rechtsanwalt zur Erfüllung seiner Pflichten anzuhalten und das An-

sehen der Rechtsanwaltschaft zu wahren. Beide Voraussetzungen müssen kumulativ vorlie-

gen.  

 

Vertiefungshinweis: Willerscheid, DStR 2020, 951. 

 

§ 43a BRAO Grundpflichten 

(3) 1Der Rechtsanwalt darf sich bei seiner Berufsausübung nicht unsachlich verhalten. 
2Unsachlich ist insbesondere ein Verhalten, bei dem es sich um die bewußte Verbreitung von 

Unwahrheiten oder solche herabsetzenden Äußerungen handelt, zu denen andere Beteiligte 

oder der Verfahrensverlauf keinen Anlaß gegeben haben.  

 

§ 113 BRAO Ahndung einer Pflichtverletzung 

(1) Gegen einen Rechtsanwalt, der schuldhaft gegen Pflichten verstößt, die in diesem Gesetz 

oder in der Berufsordnung bestimmt sind, wird eine anwaltsgerichtliche Maßnahme verhängt. 

(2) Ein außerhalb des Berufs liegendes Verhalten eines Rechtsanwalts, das eine rechtswidrige 

Tat oder eine mit Geldbuße bedrohte Handlung darstellt, ist eine anwaltsgerichtlich zu ahn-

dende Pflichtverletzung, wenn es nach den Umständen des Einzelfalls in besonderem Maße 

geeignet ist, Achtung und Vertrauen der Rechtsuchenden in einer für die Ausübung der An-

waltstätigkeit bedeutsamen Weise zu beeinträchtigen. 

 

§ 115b BRAO Anderweitige Ahndung 
1Ist durch ein Gericht oder eine Behörde eine Strafe, eine Disziplinarmaßnahme, eine berufs-

gerichtliche Maßnahme oder eine Ordnungsmaßnahme verhängt worden, so ist von einer an-

waltsgerichtlichen Ahndung wegen desselben Verhaltens abzusehen, wenn nicht eine an-

waltsgerichtliche Maßnahme zusätzlich erforderlich ist, um den Rechtsanwalt zur Erfüllung 

seiner Pflichten anzuhalten und das Ansehen der Rechtsanwaltschaft zu wahren. 2Einer Maß-

nahme gemäß § 114 Abs. 1 Nr. 4 oder 5 steht eine anderweitig verhängte Strafe oder Maß-

nahme nicht entgegen.  

 

 

https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%2Fges%2Fbrao%2Fcont%2Fbrao.p43a.htm&anchor=Y-100-G-BRAO-P-43A&jumpType=Jump&jumpWords=43a%2Bbrao#FNID0EBBBAGCA
https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%2Fges%2Fbrao%2Fcont%2Fbrao.p115b.htm&anchor=Y-100-G-BRAO-P-115B#FNID0EBBBABCA
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IV. Keine Zulassung als Syndikusrechtsanwältin bei Beratung von Arbeitgeberkunden/ 

Anwaltliche Hilfstätigkeiten eines Syndikusrechtsanwalts 

 

BGH, Urteil vom 22.6.2020 – AnwZ (Brfg) 23/19, NJW 2020, 2966: 

1. Die Zulassung als Syndikusrechtsanwalt setzt voraus, dass die anwaltliche Tätigkeit in 

Rechtsangelegenheiten des Arbeitgebers das Arbeitsverhältnis des Antragstellers prägt. Eine 

Tätigkeit in Rechtsangelegenheiten von Kunden des Arbeitgebers stellt keine Rechtsangele-

genheit des Arbeitgebers dar, selbst wenn sich dieser zu einer Beratung des Kunden verpflich-

tet hat. 

2. Die rechtliche Beratung von Kunden des Arbeitgebers steht nach § 46 Abs. 5 BRAO einer 

Zulassung als Syndikusrechtsanwalt entgegen, auch wenn die Wahrnehmung von Rechtsange-

legenheiten des Arbeitgebers die Tätigkeit des Antragstellers prägt und dieser nur vereinzelt 

dessen Kunden berät. Jede rechtsberatende Tätigkeit in Rechtsangelegenheiten eines Kunden 

des Arbeitgebers schließt unabhängig von deren Umfang grundsätzlich eine Zulassung als 

Syndikusrechtsanwalt aus. 

 

Vertiefungshinweise: Freundorfer, NJW 2020, 2966; Römermann, EWiR 2020, 527. 

 

BGH, Beschluss vom 18.12.2019 – AnwZ (Brfg) 78/18, NJW-RR 2020, 874: 

Anwaltliche Hilfstätigkeiten wie Lektüre der NJW, allgemeine Fortbildung und Fachvorträge 

können im Rahmen einer Zulassung als Syndikusrechtsanwalt nicht als anwaltliche Tätigkeit 

anerkannt werden.  

 

§ 46 BRAO Angestellte Rechtsanwälte und Syndikusrechtsanwälte 

(1) Rechtsanwälte dürfen ihren Beruf als Angestellte solcher Arbeitgeber ausüben, die als 

Rechtsanwälte, Patentanwälte oder rechts- oder patentanwaltliche Berufsausübungsgesell-

schaften tätig sind. 

(2) 1Angestellte anderer als der in Absatz 1 genannten Personen oder Gesellschaften üben 

ihren Beruf als Rechtsanwalt aus, sofern sie im Rahmen ihres Arbeitsverhältnisses für ihren 

Arbeitgeber anwaltlich tätig sind (Syndikusrechtsanwälte). 2Der Syndikusrechtsanwalt bedarf 

zur Ausübung seiner Tätigkeit nach Satz 1 der Zulassung zur Rechtsanwaltschaft nach § 46a. 

(3) Eine anwaltliche Tätigkeit im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 liegt vor, wenn das Arbeitsver-

hältnis durch folgende fachlich unabhängig und eigenverantwortlich auszuübende Tätigkeiten 

sowie durch folgende Merkmale geprägt ist: 

1. die Prüfung von Rechtsfragen, einschließlich der Aufklärung des Sachverhalts, sowie das 

Erarbeiten und Bewerten von Lösungsmöglichkeiten, 

2. die Erteilung von Rechtsrat, 

3. die Ausrichtung der Tätigkeit auf die Gestaltung von Rechtsverhältnissen, insbesondere 

durch das selbständige Führen von Verhandlungen, oder auf die Verwirklichung von Rechten 

und 

4. die Befugnis, nach außen verantwortlich aufzutreten. 

(4) 1Eine fachlich unabhängige Tätigkeit im Sinne des Absatzes 3 übt nicht aus, wer sich an 

Weisungen zu halten hat, die eine eigenständige Analyse der Rechtslage und eine einzelfall-
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orientierte Rechtsberatung ausschließen. 2Die fachliche Unabhängigkeit der Berufsausübung 

des Syndikusrechtsanwalts ist vertraglich und tatsächlich zu gewährleisten. 

(5) 1Die Befugnis des Syndikusrechtsanwalts zur Beratung und Vertretung beschränkt sich auf 

die Rechtsangelegenheiten des Arbeitgebers. 2Diese umfassen auch 

1 .Rechtsangelegenheiten innerhalb verbundener Unternehmen im Sinne des § 15 des Aktien-

gesetzes, 

2. erlaubte Rechtsdienstleistungen des Arbeitgebers gegenüber seinen Mitgliedern, sofern es 

sich bei dem Arbeitgeber um eine Vereinigung oder Gewerkschaft nach § 7 des Rechtsdienst-

leistungsgesetzes oder nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 des Rechtsdienstleistungsgesetzes handelt, und 

3. erlaubte Rechtsdienstleistungen des Arbeitgebers gegenüber Dritten, sofern es sich bei dem 

Arbeitgeber um einen Angehörigen der in § 59a BRAO genannten sozietätsfähigen Berufe 

oder um eine Berufsausübungsgesellschaft solcher Berufe handelt. 


